Ressourcen der Zuwanderung besser nutzen

Die Potenziale von Migrantinnen und Migranten müssen auf Dauer besser genutzt werden. Dies hilft, dem drohenden Fachpersonalmangel zu begegnen und darüber hinaus langfristig Geld zu sparen.

Diese Forderungen stellen die Sprachkursträger aus ganz Deutschland, die studienvorbereitende Sprachkurse im Auftrag der Otto Benecke Stiftung e.V. durchführen. Diese Kurse werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des „Garantiefonds Hochschulbereich“ gefördert. 

Die Teilnehmer dieser „OBS-Kurse“ (2006 ca. 2000 Stipendiaten) haben vorher einen 630-stündigen Integrationskurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge besucht und werden im Anschluss in einem sechsmonatigen Intensivsprachkurs auf ein Studium in Deutschland bzw. auf eine Tätigkeit im akademischen Bereich vorbereitet. Die Quote der erfolgreich in die Arbeitsaufnahme vermittelten Akademiker liegt immer noch – trotz einer erheblich verschlechterten Arbeitsmarktsituation – bei über 70%.

Zurzeit können in diesen Kursen ausschließlich jugendliche Spätaussiedler, jüdische Immigranten, Asylberechtigte und Bleibeberechtigte bis zum Alter von 27 Jahren gefördert werden.

Um Ressourcen der Zuwanderung zukünftig besser nutzen zu können, fordern die Sprachkursträger:

1. Erweiterung des Personenkreises

 -  um alle Neuzuwanderer im Sinne des Zuwanderungsgesetzes, die einen akademischen Hintergrund haben,

 -  um deutsche Staatsangehörige, die im Ausland aufgewachsen sind, nicht über ausreichende Kenntnisse der  deutschen Sprache verfügen und deren Aufenthalt in Deutschland nicht nur vorübergehender Natur ist.

Dies wird  auch in der Stellungnahme des Bundesministeriums des Inneren zur Überprüfung des Zuwanderungsgesetzes gefordert.

2. Aufhebung der Förderungsgrenze von derzeit 27 Jahren und Wegfall von zeitlichen Beschränkungen bei der Antragstellung, um das Potenzial insbesondere der erwachsenen Akademiker zu erreichen.

Nach Schätzungen würden somit über 15.000 Personen neu in die Förderung einbezogen. Zusätzliche finanzielle Mittel sind hierfür nicht notwendig, da die Zahl der Zuwanderer zurückgeht und die freien Kapazitäten genutzt werden könnten.

Diese Maßnahmen, die gleichzeitig einer nachholenden Integration dienen, bringen langfristig auch Kostenvorteile mit sich.

Gerade für die Zuwanderer, die bereits im Herkunftsland ein Studium aufgenommen oder abgeschlossen haben, verbessert sich die Kosten-/Nutzenrechnung weiter zu Gunsten des aufnehmenden Staates. Entweder sind lediglich verkürzte Maßnahmen zum Erwerb der Hochschulreife notwendig, da Teile des mitgebrachten Studiums angerechnet werden können oder durch ein Ergänzungsstudium zu erwerben. 

